
Änderungen in den Beschlusspunkten 2 und 3  

  

 
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kulturausschuss 04.11.2020 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

17.11.2020 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 18.11.2020 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 25.11.2020 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 

Betreff: Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN zur 
Beschlussvorlage Betreibung des Künstlerhauses im Böllberger Weg 188; 
VII/2020/01586 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Beschlussvorschlag wird geändert und erhält die folgende Fassung:  
 

1. Der Stadtrat beschließt, vorbehaltlich der Fortsetzung des Projekts „Gestalter im 
Handwerk“ über den 31.12.2021 hinaus, dass das Künstlerhaus im Böllberger Weg 
188 ab dem 01.01.2021 für fünf Jahre vom Verein Künstlerhaus 188 e.V. betrieben 
wird. 
 

2. Zum Betreiben des Künstlerhauses 188 im Sinne der Nutzungskonzeption (siehe 
Anlage 1) und der Finanzplanung (siehe Anlage 3) erhält der Verein Künstlerhaus 
188 e.V. in den Jahren 2021 bis 2025 2023, vorbehaltlich des genehmigten 
Haushalts und der Umsetzung des vorgelegten Konzepts des Vereins, eine jährliche, 
zweckgebundene Zuwendung in Höhe von max. 60.000 €. 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2020/01931 
Datum:   24.11.2020 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Dr. Inés Brock 

                       Melanie Ranft 
Plandatum:     
   



   

 
3. Nach 2,5 Jahren Förderzeit erfolgt eine Evaluation Der Verein Künstlerhaus 188 

e.V. evaluiert die Förderjahre 2015 bis 2023 hinsichtlich der Umsetzung des 
Nutzungskonzeptes. Die Vorlage der Ergebnisse erfolgt im 1. Quartal 2024. Auf 
Basis der Ergebnisse gibt der Kulturausschuss eine Empfehlung über die Höhe 
der Förderung ab dem Jahr 2024 und der Stadtrat entscheidet abschließend 
darüber.  

 
 
 
 
 
gez. Dr. Inés Brock 
Melanie Ranft 
Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung:  
 
erfolgt mündlich 
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